
Bislang genügt bei Video-Überwachung in der Schweiz die Erkennbarkeit. In den meisten Fällen wird die Erkennbarkeit mit einem Hinweisschild, das ein Kamera-Piktogramm 
zeigt, gewährleistet.

Mit dem neuen Datenschutzgesetz muss ab dem 1. September 2023 gemäss Art. 19 nDSG auch bei Video-Überwachung umfassend informiert werden.
Die Information muss bei der Beschaffung angemessen, präzis und transparent, verständlich sowie leicht zugänglich erfolgen (Art. 13 DSV).

Erforderlich sind insbesondere folgende Angaben:
* Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen
* Zweck
* Allfällige Weitergabe an Dritte
* Allfällige Bekanntgabe ins Ausland



Muster AG
Schnellstrasse 18
4056 Basel
Email: info@muster-ag.ch

Prävention von Straftaten, wie Diebstahl, Vandalismus, illegaler Zutritt
Beweisaufnahme bei Straftaten, Wahrnehmung des Hausrechts

Schutz des Eigentums und Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Herr Mustermann, Email: datenschutz@muster-ag.ch

Gespeicherte Aufzeichnungen werden regelmässig überschrieben. Eine Löschung 
findet spätestens nach 7 Tagen statt, insofern zur Beweissicherung keine weitere 
Speicherung nötig wird. 

Weitere Informationen erhalten Sie:
- Bei der Security
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